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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN
 

Konsulate in der Bundesrepublik Deutschland 

Schließung der Außenstelle der Botschaft 
der Republik Belarus in Bonn 

Bekanntmachung der Staatskanzlei 

11271-314-14
 

Vom 16. Mai 2014
 

Die Botschaft der Republik Belarus hat mitgeteilt, dass die kon
sularische Tätigkeit der Außenstelle der Botschaft in Bonn zum 
23. Dezember 2013 beendet und die Außenstelle zum 1. April 
2014 aufgelöst wird. 

Konsulate in der Bundesrepublik Deutschland
 

Änderung der Sprechzeiten und Adresse
 
hier: Herr Dr. Roman Skoblo,
 

Honorarkonsul der Republik Gambia in Berlin
 

Bekanntmachung der Staatskanzlei 

11271-315-14
 

Vom 16. Mai 2014
 

Die Anschrift und die geänderten Sprechzeiten lauten: 

Windscheidstraße 18/19
 
10627 Berlin
 
Tel.: +49 30 8923121
 
Fax: +49 30 8911401
 

Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag 10 - 12 Uhr 

Konsulate in der Bundesrepublik Deutschland
 

Änderung der Anschrift
 
hier: Herr Prof. Dr. Nikolaus Fuchs,
 

Honorarkonsul der Republik Seychellen in Berlin
 

Bekanntmachung der Staatskanzlei 

11271-316-14
 

Vom 16. Mai 2014
 

Anschrift und weitere Daten der honorarkonsularischen Vertre
tung: 

Uhlandstraße 175 
10719 Berlin 
Tel.: 030 - 885 95 60 oder 030 - 88 59 56 32 
Fax: 030 - 88 59 56 80 
E-Mail: fuchs@lexington.de 

Sprechzeit: Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr 

Konsulate in der Bundesrepublik Deutschland
 

Erlöschen eines Exequaturs
 
hier: Honorarkonsul der Republik Östlich 


des Uruguay in Potsdam
 

Bekanntmachung der Staatskanzlei 

11271-317-14
 

Vom 16. Mai 2014
 

Das Herrn Kurt Rabau am 07.10.1991 erteilte Exequatur als Ho
norarkonsul der Republik Östlich des Uruquay in Potsdam 
mit dem Konsularbezirk Land Brandenburg ist mit Ablauf des 
15.04.2014 erloschen. 

Die honorarkonsularische Vertretung der Republik Östlich des 
Uruquay in Potsdam ist somit geschlossen. 

mailto:fuchs@lexington.de
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Neufassung der Satzung 
des Wasser- und Bodenverbandes „Uckermark-Havel“ 

Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt,
 
Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 7. Mai 2014
 

Auf Grund des § 59 Absatz 2 des Wasserverbandsgesetzes 
(WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578), hat das Mi
nisterium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz als 
Verbandsaufsichtsbehörde die nachfolgende Neufassung der 
Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Uckermark-Havel“ 
am 30. April 2014 (Gesch.Z.: 6-0448/21+3#76581/2014) ange
ordnet. 

Die Neufassung der Verbandssatzung tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 2014 in Kraft. 

Potsdam, den 7. Mai 2014 

Im Auftrag 

Kurt Augustin 
Abteilungsleiter 

Neufassung der Satzung des Wasser- und 

Bodenverbands „Uckermark-Havel“
 

§ 1 
Name, Sitz, Rechtsform (§§ 1 und 3 WVG) 

(1) Der Verband führt den Namen Wasser- und Bodenverband 
„Uckermark-Havel“. Er hat seinen Sitz in Zehdenick, Landkreis 
Oberhavel. 

(2) Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Er dient dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mit
glieder. Er verwaltet sich im Rahmen der Gesetze selbst und 
strebt nicht an, Gewinne zu erzielen. 

(3) Der Verband ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des 
Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsge
setz - WVG) sowie ein Gewässerunterhaltungsverband im Sinne 
des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) und des Ge
setzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden 
(GUVG) in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 2 
Verbandsgebiet (§ 6 WVG) 

Das Verbandsgebiet umfasst das Einzugsgebiet der Havel (Ge
wässerkennzahl: 58) von unterhalb der Mündung der Müritz

Havel-Wasserstraße bis unterhalb der Mündung des Zehn
brückengrabens soweit es im Land Brandenburg liegt. Maßgeb
lich sind die Einzugsgebiete nach § 1 Absatz 3 Satz 3 bis 5 
GUVG. 

§ 3 
Verbandsmitglieder (§ 2 GUVG) 

(1) Der Verband hat gesetzliche Mitglieder gemäß § 2 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 GUVG. 

(2) Der Verband kann auf Antrag Personen, die zur Erstattung 
von Mehrkosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 85 BbgWG 
verpflichtet sind oder denen der Verband im Rahmen seiner frei
willigen Aufgaben Pflichten abnimmt oder erleichtert, als frei
willige Mitglieder aufnehmen. 

(3) Die Mitgliedschaft nach Absatz 2 wird durch Entscheidung 
des Vorstandes begründet und beendet. 

(4) Der Verband führt ein Mitgliederverzeichnis. Das Mitglie
derverzeichnis, in der Anlage dargestellt, ist nicht Bestandteil 
der Satzung. Es hat lediglich deklaratorischen Charakter. Der 
Rechtsaufsichtsbehörde sind Änderungen des Mitgliederver
zeichnisses anzuzeigen. 

§ 4 
Aufgaben des Verbands (§ 2 WVG) 

(1) Pflichtaufgaben des Verbands sind: 

1. 	 die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung gemäß § 79 Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 2 BbgWG, 

2.	 Ausgleichsmaßnahmen an Gewässern II. Ordnung bei nach
teiliger Veränderung der Wasserführung gemäß § 77 BbgWG, 

3. 	 der Betrieb von Stauanlagen unter den Voraussetzungen des 
§ 36a Absatz 1 BbgWG, 

4. 	 die Durchführung der Unterhaltung an den im Verbandsge
biet gelegenen Gewässern I. Ordnung gemäß § 79 Absatz 1 
Satz 3 BbgWG, 

5.	 die dem Verband auf der Grundlage des § 126 Absatz 3 Satz 4 
BbgWG durch Rechtsverordnung übertragenen Aufgaben. 

(2) Der Verband kann freiwillige Aufgaben auch außerhalb des 
eigenen Verbandsgebiets gegen Erstattung der Kosten ausfüh
ren, soweit dadurch die Erfüllung der Pflichtaufgaben nicht be
einträchtigt ist. Freiwillige Aufgaben sind: 

1. 	 Ausbau oder naturnaher Rückbau von Gewässern, 
2. 	 Bau und Unterhaltung von Anlagen in oder an Gewässern, 
3. 	 Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen 

und Gewässern zum Schutz des Naturhaushalts, des Bodens 
und für die Landschaftspflege, 

4. 	 technische Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Grund
wassers und der oberirdischen Gewässer, 

5. 	 Herstellung, Betrieb, Unterhaltung und Beseitigung von An
lagen zur Be- und Entwässerung, insbesondere der Betrieb 
von Schöpfwerken, 

6. 	 Abfallentsorgung im Zusammenhang mit der Durchführung 
von Verbandsaufgaben, 
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7. 	 Förderung der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft 
und Wasserwirtschaft und Fortentwicklung von Gewässer-, 
Boden- und Naturschutz. 

§ 5 
Unternehmen des Verbands (§ 5 WVG) 

(1) Das Unternehmen des Verbands sind die der Erfüllung seiner 
Aufgaben dienenden baulichen und sonstigen Anlagen, Arbeiten 
an Grundstücken und alle in § 4 genannten Tätigkeiten. Der Ver
band stellt Pläne zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung 
auf. 

(2) Der Verband führt ein Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung 
im Verbandsgebiet. Das Verzeichnis kann in elektronischer Form 
geführt werden. 

§ 6 
Verbandsschau (§ 44 WVG) 

(1) Die Verbandsgewässer und -anlagen sind einmal im Jahr zu 
schauen. Die Verbandsschau ist öffentlich. Sie dient der Fest
stellung des Zustandes der Verbandsgewässer und -anlagen. 

(2) Die Verbandsversammlung kann das Verbandsgebiet in 
Schaubezirke einteilen und für jeden Schaubezirk einen Schau-
beauftragten wählen. Schaubeauftragter kann jede natürliche, 
geschäftsfähige Person sein. Die Amtszeit der Schaubeauftrag
ten beträgt fünf Jahre und endet mit der Wahl neuer Schaube
auftragter. Scheidet ein Schaubeauftragter vor dem Ablauf der 
Amtszeit aus, muss spätestens auf der nächstfolgenden Sitzung 
der Verbandsversammlung ein neuer Schaubeauftragter nachge
wählt werden. Die Schaubeauftragten sind die Schauführer. 

(3) Der Verbandsvorsteher lädt die Schaubeauftragten, die 
Rechtsaufsichtsbehörde, die Verbandsmitglieder und sonstige 
Beteiligte, insbesondere technische und landwirtschaftliche Fach
behörden, rechtzeitig zur Verbandsschau ein. Er kann diese Auf
gabe an den Geschäftsführer des Verbands übertragen. 

§ 7 
Aufzeichnung, Abstellung der Mängel 

(1) Der Schauführer leitet die Verbandsschau. Er gibt allen Be
teiligten Gelegenheit zur Äußerung und lässt durch Dienstkräf
te des Verbands über den Verlauf und das Ergebnis der Ver
bandsschau ein Schaubuch als Niederschrift anfertigen. Die 
Niederschrift ist durch den Schauführer zu unterzeichnen. 

(2) Dem Vorstand ist das Schaubuch zur Kenntnis zu geben. Er 
veranlasst die Beseitigung der festgestellten Mängel. 

§ 8 
Verbandsorgane (§ 46 WVG) 

§ 9 
Vertretung der Mitglieder in der Verbandsversammlung 

Die gesetzlichen Verbandsmitglieder dürfen, auf der Grundlage 
der für sie einschlägigen Organisationsvorschriften, eine oder 
mehrere vertretungsberechtigte, natürliche Personen in die Ver
bandsversammlung entsenden. Der Verbandsvorsteher kann ei
nen Nachweis über die Vertretungsbefugnis verlangen. 

§ 10 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung berät den Vorstand in allen wichti
gen Angelegenheiten. Sie beschließt nach den gesetzlichen Vor
schriften über: 

1. 	 Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder, des Ver
bandsvorstehers und dessen Stellvertreter, 

2. 	 Änderungen der Satzung, des Unternehmens oder der Auf
gaben des Verbands und dessen Umgestaltung, 

3. 	 Festsetzung und Änderung des Wirtschaftsplans und Stel
lenplans, Entlastung des Vorstands und der Geschäftsfüh
rung für die Jahresrechnung, Einspruch gegen die Zwangs
festsetzung des Wirtschaftsplans, 

4. 	 Wahl der Rechnungsprüfer, 
5. 	 Festsetzung von allgemeinen Grundsätzen für Dienst- und 

Anstellungsverhältnisse sowie der Aufwandsentschädigun
gen für ehrenamtliche Tätigkeit, 

6. 	 Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem 
Verband, 

7. 	 Festsetzung von Schaubezirken und Wahl der Schaubeauf-
tragten. 

§ 11 
Einberufung der Verbandversammlung (§ 48 WVG) 

(1) Die ordentliche Verbandsversammlung tritt mindestens ein
mal im Jahr zusammen. 

(2) Der Verbandsvorsteher lädt schriftlich zu den Sitzungen der 
Verbandsversammlung ein. Die Ladungsfrist zur Sitzung der 
Verbandsversammlung beträgt drei Wochen. Einladungen müs
sen jeweils die vorläufige Tagesordnung und die Entwürfe der 
Beschlussvorlagen enthalten. In dringenden Fällen kann der 
Verbandsvorsteher kürzere Ladungsfristen bestimmen. Auf die 
verkürzte Ladungsfrist ist in der Einladung hinzuweisen. 

(3) Mit derselben Frist des Absatzes 2 lädt der Verbandsvorste
her ferner die Vorstandsmitglieder, die Rechtsaufsichtsbehörde 
sowie die berufenen Beiratsmitglieder ein. 

(4) Der Vorstand kann aus wichtigem Grund eine außerordent
liche Verbandsversammlung einberufen. Ein wichtiger Grund 
liegt auch vor, wenn mehr als ein Drittel der Verbandsmitglieder 
dies schriftlich und begründet gegenüber dem Vorstand beantra
gen. 

Der Verband hat als Verbandsorgane eine Verbandsversammlung (5) Die Einladung erfolgt auf dem Postweg an die letzte bekann-
und einen Vorstand. te Anschrift der Vertreter des Verbandsmitglieds. Sind durch das 
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Verbandsmitglied keine Vertreter benannt, wird die Einladung 
an die letzte bekannte Anschrift des Verbandsmitglieds gesandt. 

(6) Die Sitzungen der Verbandsversammlung werden durch den 
Verbandsvorsteher, im Vertretungsfall durch seinen Stellvertre
ter geleitet. 

§ 12 
Beschlussfassung in der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn recht
zeitig und vollständig zu ihrer Sitzung eingeladen und gemäß 
§ 48 Absatz 2 letzter Halbsatz WVG mindestens ein Zehntel der 
Verbandsmitglieder anwesend ist. 

(2) Ist wegen einer zu geringen Anzahl der erschienenen Mit
glieder die Verbandsversammlung nicht beschlussfähig, kann 
der Verbandsvorsteher zu einem späteren Termin mit der glei
chen Tagesordnung erneut einladen. Die Verbandsversammlung 
ist dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mit
glieder beschlussfähig, wenn hierauf in der neuen Ladung aus
drücklich hingewiesen worden ist. 

(3) Die Verbandsversammlung kann ihre Tätigkeit in einer Ge
schäftsordnung regeln. 

§ 13 
Niederschrift 

Über die Sitzung der Verbandsversammlung ist eine Nieder
schrift anzufertigen. Die Niederschrift muss Angaben enthalten 
über: 

1. 	 den Ort und den Tag der Sitzung, 
2. 	 die Namen des Vorsitzenden und der anwesenden Mitglie

der, 
3. 	 den behandelten Gegenstand und die gestellten Anträge, 
4. 	 die gefassten Beschlüsse, 
5. das Ergebnis von Wahlen. 

Die Niederschrift ist vom Verbandsvorsteher und dem Proto
kollführer zu unterzeichnen. Eine Abschrift der Niederschrift ist 
der Rechtsaufsichtsbehörde zu übersenden. 

§ 14 
Antrags- und Stimmrecht in der Verbandsversammlung 

(1) Verbandsmitglieder haben in der Verbandsversammlung An
trags- und Stimmrecht. Die Übertragung des Antrags- und 
Stimmrechts auf ein anderes Verbandsmitglied ist nicht zuläs
sig. 

(2) Die Stimmenanzahl bemisst sich nach dem Verhältnis des 
Beitrages, den das Verbandsmitglied nach Absatz 1 im Kalen
derjahr an den Verband zu entrichten hat, zum Gesamtbeitrags-
aufkommen. Bei einem Beitrag bis zu 5 000 Euro hat das Ver
bandsmitglied eine Stimme. Für jeden angefangenen Betrag von 
weiteren 5 000 Euro Beitrag erhöht sich die Stimmenanzahl um 
eine weitere Stimme. 

(3) Soweit die Verbandsmitglieder nach ihrem Organisations
recht mehrere Vertreter in die Verbandsversammlung entsenden, 
bemisst sich die Stimmenzahl nach dem Verhältnis des Beitrags, 
den die jeweiligen Dienststellen zu entrichten haben. Die Ver
treter können uneinheitlich abstimmen und Stimmen können 
von einem Vertreter auf einen anderen Vertreter desselben Mit
glieds übertragen werden. 

(4) Die Verbandsversammlung beschließt mit der einfachen 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder nach Absatz 2 
und im Benehmen mit dem Verbandsbeirat, soweit nicht gemäß 
§ 58 Absatz 1 Satz 2 WVG eine Mehrheit von zwei Dritteln vor
geschrieben ist. 

(5) Es wird offen abgestimmt. Wenn geheime Abstimmung von 
mindestens einem Mitglied beantragt wird, ist diese verdeckt 
durchzuführen, wenn die Mehrheit der Anwesenden zustimmt. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimment
haltungen bleiben unberücksichtigt. 

§ 15 
Öffentlichkeit der Verbandsversammlung 

(1) Die Sitzung der Verbandsversammlung ist öffentlich. 

(2) Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende 
Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Ein
zelner es erfordern. Jedes Verbandsmitglied, der Verbandsvor
steher und jedes Mitglied des Verbandsbeirates kann im Einzel
fall einen Antrag auf Feststellung der Voraussetzungen des Sat
zes 1 stellen. Über den Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung 
entschieden. Der Antrag ist angenommen, wenn die Mehrheit 
der Anwesenden ihm zustimmt. 

(3) Bild- und Tonaufzeichnungen sind nur zulässig, wenn alle 
anwesenden Teilnehmer der Verbandsversammlung vorher aus
drücklich zustimmen. 

§ 16 
Mitglieder des Vorstandes (§ 52 WVG) 

Der Vorstand des Verbandes besteht aus dem Verbandsvorsteher, 
dessen Stellvertreter und fünf  Beisitzern. Eine weitere Vertretung 
im Vorstand findet nicht statt. Vorstandsmitglied kann jede natür
liche, geschäftsfähige Person sein. Mindestens ein Vorstandsmit
glied ist aus dem Kreis der Verbandsbeiratsmitglieder zu wählen. 

§ 17 
Wahl und Amtszeit des Vorstandes (§ 53 WVG) 

(1) Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die stimmbe
rechtigten Verbandsmitglieder in der Verbandsversammlung ge
wählt. Die Stimmenanzahl regelt sich nach § 14 Absatz 2 dieser 
Satzung. Die Verbandsmitglieder, der amtierende Vorstand so
wie der Verbandsbeirat können Kandidaten zur Wahl des Vor
standes vorschlagen. Das Vorstandsmitglied, welches gemäß 
§ 16 Satz 4 aus dem Kreis des Beirats kommen muss, darf mit 
der Einschränkung in Absatz 2 Satz 2 nur auf der Grundlage ei
nes Vorschlags des Beirats gewählt werden. 
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(2) Vorstandsmitglied ist, wer eine Mehrheit der abgegebenen, 
gültigen Stimmen erreicht hat und die meisten Stimmen auf 
sich vereinigen konnte. Die Verbandsversammlung kann Ein
zelheiten der Wahl des Vorstands in einer Wahlordnung be
schließen. 

(3) Das Vorstandsmitglied, welches gemäß § 16 Satz 4 aus dem 
Beirat kommt, ist in einem gesonderten Wahlgang vorab zu wäh
len. Erreicht kein vom Beirat vorgeschlagenes Beiratsmitglied 
die einfache Mehrheit, können Vorschläge zur Wahl dieses Vor
standsmitgliedes aus der Mitte der Verbandsversammlung her
aus gemacht werden. Es dürfen nur Mitglieder des Beirates vor
geschlagen werden. 

(4) Der Verbandsvorsteher und dessen Stellvertreter sind von der 
Verbandsversammlung aus der Mitte des Vorstandes zu wählen. 
Der jeweilige Kandidat wird durch den nach Absatz 1 gewählten 
Vorstand vorgeschlagen. Erreicht er bei der Wahl nicht die ein
fache Mehrheit, schlägt der Vorstand der Verbandsversammlung 
einen anderen Kandidaten vor. 

(5) Die Amtszeit des Vorstandes beträgt fünf Jahre und endet mit 
der Wahl eines neuen Vorstandes. Scheidet ein Vorstandsmitglied 
vor Ablauf der Amtszeit aus, muss spätestens auf der nächstfol
genden ordentlichen Verbandsversammlung ein neues Vorstands
mitglied gewählt werden. Ausscheidende Mitglieder bleiben bis 
zur Wahl der neuen Vorstandsmitglieder in ihrem Amt. 

(6) Der Geschäftsführer zeigt der Rechtsaufsichtsbehörde Än
derungen der Zusammensetzung des Vorstandes an. 

(7) Nach Ablauf der Amtszeit führt der Vorstand seine Geschäf
te bis zur Wahl eines neuen Vorstands weiter. 

(8) Die Verbandsversammlung kann ein Vorstandsmitglied aus 
wichtigem Grund mit Zweidrittelmehrheit abberufen. Die Ab
berufung und ihr Grund sind der Rechtsaufsichtsbehörde anzu
zeigen. Diese kann der Abberufung innerhalb eines Monats nach 
Eingang der Anzeige unter Angabe der Gründe widersprechen, 
wenn der vorgetragene wichtige Grund nicht gegeben ist. Wider
spricht die Rechtsaufsichtsbehörde, so ist die Abberufung un
wirksam. 

§ 18 
Geschäfte des Vorstandes (§ 54 WVG) 

(1) Der Vorstand leitet den Verband in Übereinstimmung mit den 
von der Verbandsversammlung beschlossenen Grundsätzen. 

(2) Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer Auf
gaben die erforderliche Sorgfalt anzuwenden. Sie sind dem Ver
band insbesondere dafür verantwortlich, dass die Bestimmun
gen der Satzung eingehalten und die Beschlüsse der Verbands
versammlung ausgeführt werden. Ein Vorstandsmitglied, das 
seine Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, 
ist dem Verband zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet. Der Schadensersatzanspruch verjährt in drei Jahren 
von dem Zeitpunkt an, in welchem der Verband von dem Scha
den und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt. 

§ 19 
Aufgaben des Vorstands 

(1) Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte des Verbands, für die 
nicht durch Gesetz oder Satzung die Verbandsversammlung zu
ständig ist. 

(2) Er beschließt insbesondere über 

1. 	 die Aufstellung der Gewässerunterhaltungspläne, 
2. 	 die Aufstellung des Wirtschaftsplans und seiner Nachträge, 
3. 	 die Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten, 
4. 	 die Aufstellung der Jahresrechnung, 
5. 	 die Geschäftsordnung des Vorstandes, 
6. 	 die Erhebung von Beiträgen, 
7. 	 Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren, 
8. 	 die Aufstellung des Stellenplans, 
9. 	 Entscheidungen zu Widersprüchen gegen die Beitragsver

anlagung, 
10. Vorschläge zur Änderung und Ergänzung der Satzung, 
11. die Aufnahme und Entlassung freiwilliger Mitglieder, 
12. das Vorliegen von Härtefällen nach § 36 Absatz 4, 
13. die Übertragung der Durchführung von Aufgaben auf den 

Geschäftsführer. 

§ 20 
Sitzungen des Vorstandes und Beschließen im Vorstand 

(1) Die Sitzungen des Vorstandes werden durch den Verbandsvor
steher, im Verhinderungsfalle durch den Stellvertreter geleitet. 

(2) Die Ladungsfrist zu den Sitzungen des Vorstandes beträgt 
zehn Tage. In dringenden Fällen bedarf es keiner Frist, in der La
dung ist darauf hinzuweisen. 

(3) Jährlich sind mindestens vier Sitzungen abzuhalten. 

(4) Der Verbandsvorsteher lädt schriftlich zu den Sitzungen des 
Vorstandes ein. Einladungen müssen jeweils die vorläufige Ta
gesordnung und die Entwürfe der Beschlussvorlagen enthalten. 
Vorstandsmitglieder, die verhindert sind, teilen dies unverzüg
lich dem Verbandsvorsteher mit. 

(5) Für die Beschlussfähigkeit des Vorstandes müssen mindes
tens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend und alle recht
zeitig geladen sein. 

(6) Ist wegen einer zu geringen Anzahl der erschienenen Mit
glieder der Vorstand nicht beschlussfähig, kann der Verbands
vorsteher zu einem späteren Termin mit der gleichen Tagesord
nung erneut einladen. Der Vorstand ist dann ohne Rücksicht auf 
die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig, wenn 
hierauf in der neuen Ladung ausdrücklich hingewiesen worden 
ist. 

(7) Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Der Vorstand be
schließt mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesen
den Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Verbandsvorstehers. 
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(8) Auf schriftlichem Wege erzielte Beschlüsse sind wirksam, 
wenn sie einstimmig von allen Vorstandsmitgliedern gefasst 
werden (Umlaufverfahren). 

(9) Über die Sitzung des Vorstandes ist eine Niederschrift anzu
fertigen. Für den Inhalt der Niederschrift gilt § 13 Satz 2 ent
sprechend. Die Niederschrift ist vom Verbandsvorsteher und 
dem Protokollführer zu unterzeichnen. Eine Abschrift der Nieder
schrift ist der Rechtsaufsichtsbehörde zu übersenden. 

(10) Der Geschäftsführer und durch den Verbandsvorsteher ein
geladene Personen können an den Sitzungen des Vorstandes teil
nehmen. 

§ 21 
Gesetzliche Vertretung des Verbandes (§ 55 WVG) 

(1) Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband gerichtlich und 
außergerichtlich allein. 

(2) Der Geschäftsführer vertritt den Verband für alle Angelegen
heiten der laufenden Verwaltung gerichtlich und außergericht
lich allein. 

(3) Die Rechtsaufsichtsbehörde erteilt den vertretungsbefugten 
Personen eine Bestätigung über die jeweilige Vertretungsbefug
nis. 

(4) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, 
bedürfen der Schriftform; sie sind nach Maßgabe der für den je
weiligen Fall geltenden Regelungen von dem oder den Vertre
tungsberechtigten zu unterzeichnen. Wird für ein Geschäft oder 
für einen Kreis von Geschäften ein Bevollmächtigter bestellt, so 
bedarf die Vollmacht der Form des Satzes 1. 

§ 22 
Geschäftsführer, Dienstkräfte 

(1) Der Verband hat einen Geschäftsführer. Der Geschäftsführer 
wird nach Beschluss des Vorstandes durch den Verbandsvorste
her bestellt und entlassen. 

(2) Dienstvorgesetzter des Geschäftsführers ist der Verbands
vorsteher. Oberste Dienstbehörde des Geschäftsführers ist der 
Vorstand. 

(3) Der Vorstand kann für die Arbeit des Geschäftsführers eine 
Geschäftsordnung beschließen. 

(4) Der Verband kann Dienstkräfte im Rahmen eines Stellen
plans einstellen. Über den Stellenplan beschließt die Verbands
versammlung im Rahmen des Wirtschaftsplanes. Der Geschäfts
führer ist Dienstvorgesetzter aller anderen Dienstkräfte des Ver
bands. 

(5) Der Geschäftsführer oder andere Dienstkräfte des Verbands 
können nicht Vertreter von Verbandsmitgliedern in der Ver
bandsversammlung, Mitglied des Vorstands, Schauführer, Rech
nungsprüfer oder Mitglied des Beirats sein. 

(6) Das Anstellungsverhältnis der Dienstkräfte des Verbands en
det spätestens mit dem Erreichen des gesetzlichen Rentenalters. 

§ 23 
Ehrenamtliche Tätigkeit,Aufwandsentschädigung 

(1) Mitglieder des Vorstands, Schauführer und Rechnungsprüfer 
sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten eine Aufwandsentschädi
gung durch den Verband. 

(2) Vertreter in der Verbandsversammlung können eine Auf
wandsentschädigung erhalten. 

(3) Die Höhe der Aufwandsentschädigung wird durch die Ver
bandsversammlung festgesetzt. 

§ 24 
Verbandsbeirat (§ 2a GUVG) 

(1) Der Verband hat einen Beirat gemäß § 2a GUVG. Der Beirat 
berät den Verband fach- und sachkundig. Er beschließt insbe
sondere über sein Einvernehmen zu den Gewässerunterhal
tungsplänen (§ 2a Absatz 1 Satz 4 GUVG) sowie über die Ent
sendung von Kandidaten für die Wahl des Vorstandes, aus den 
Reihen seiner Mitglieder gemäß § 2a Absatz 1 Satz 2 GUVG. 
Die Mitglieder des Verbandsbeirates sind gemäß § 11 Absatz 2 
zur Sitzung der Verbandsversammlung einzuladen. 

(2) Beschlüsse der Verbandsversammlung ergehen im Beneh
men mit dem Verbandsbeirat (§ 2a Absatz 1 Satz 3 GUVG). Die 
Mitglieder des Verbandsbeirates können an den Sitzungen der 
Verbandsversammlung teilnehmen und haben dort ein uneinge
schränktes Vorschlags- und Vortragsrecht (§ 2a Absatz 4 Satz 3 
GUVG). Auf Verlangen ist ihnen Einsicht in Unterlagen und Be
lege zu gewähren (§ 2a Absatz 4 Satz 2 GUVG). 

(3) Der Beirat kann sich durch den Geschäftsführer über Ange
legenheiten des Verbandes unterrichten lassen. 

§ 25 
Mitglieder des Verbandsbeirates 

Die in § 2a Absatz 2 Satz 1 GUVG genannten Interessenvertre
tungen können einen Vertreter in den Verbandsbeirat entsenden. 
Die Beiratsmitglieder sollten im Verbandsgebiet ansässig oder 
Grundeigentümer sein oder einen anderen persönlichen Bezug 
zum Verbandsgebiet haben. 

§ 26 
Sitzungen des Verbandsbeirates 

(1) Die Mitglieder des Verbandsbeirates geben sich selbst eine 
Geschäftsordnung (§ 2a Absatz 3 Satz 1 GUVG). 

(2) Jedes Beiratsmitglied hat eine Stimme (§ 2a Absatz 3 Satz 2 
GUVG). Beschlüsse des Beirates ergehen mit einfacher Mehr
heit der anwesenden Stimmen (§ 2a Absatz 3 Satz 3 GUVG). 
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(3) Der Beirat setzt den Geschäftsführer des Verbands über sei
ne Beschlüsse schriftlich in Kenntnis. 

§ 27 
Wirtschaftsplan 

(1) Der Haushalt des Verbands ist, nach Beschluss durch den 
Vorstand, jährlich im Voraus zu planen. Über den Wirtschafts-
plan beschließt die Verbandsversammlung. 

(2) Der Wirtschaftsplan muss mindestens enthalten: 

1. 	 Aufwendungen für die Pflichtaufgaben des Verbands und 
die Verbandsorgane, 

2. 	 alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des 
Verbandes zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben, 

3. 	 die Festsetzung der Verbandsbeiträge, 
4. 	 Kostenbeteiligungen von Vorteilshabenden, Zuwendungen 

und sonstige Erträge, 
5. 	 die Entnahme aus den finanziellen Rücklagen und die Zu

führung von finanziellen Mitteln in die Rücklagen, 
6.	 die Festsetzung der zulässigen Höhe über- und außerplanmä

ßiger Ausgaben und die Festsetzung des Betrages, ab dem 
über- und außerplanmäßige Ausgaben als erheblich gelten, 

7. 	 die Festsetzung der Höhe von Kassenkrediten und Darlehen. 

§ 28 
Grundsätze der Wirtschaftsführung 

(1) Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Für die Wirtschaftsführung gelten die §§ 238 bis 263 HGB. 

(3) Der Haushalt hat dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Spar
samkeit zu genügen. Erträge und Aufwand sollen in jedem Wirt
schaftsjahr unter Berücksichtigung von Überträgen aus den Vor
jahren ausgeglichen sein. 

(4) Der Verband bildet eine finanzielle Betriebsmittelrücklage in 
angemessener Höhe. Angemessen ist ein Betrag, der mindestens 
einem Sechstel der Einnahmen des Haushalts entspricht. 

(5) Der Verband führt die Abschreibungen auf Anlagegegen
stände einer Erneuerungsrücklage zu. Investitionen sollen voll
ständig aus der Erneuerungsrücklage finanziert werden. 

(6) Für die Erfüllung der in § 4 Absatz 1 genannten Pflichtauf-
gaben dürfen keine Darlehen, die über eine Laufzeit von drei 
Jahren hinausgehen, aufgenommen werden. 

§ 29 
Ermächtigung durch den Wirtschaftsplan 

(1) Der Verbandsvorsteher und der Geschäftsführer werden durch 
den Beschluss der Verbandsversammlung über den Wirtschafts-
plan ermächtigt 

2. geplante Ausgaben vorzunehmen, 
3. 	 Darlehen und Kassenkredite bis zur festgesetzten Höhe für 

den Verband aufzunehmen, soweit dafür die Zustimmung 
der Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 75 WVG vorliegt. 

(2) Über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur vorge
nommen werden, wenn der Verband zur Zahlung verpflichtet ist, 
ein Zahlungsaufschub für den Verband wesentliche Nachteile 
nach sich ziehen würde und die zulässige Höhe der über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben nicht überschritten wird. 

(3) Über über- und außerplanmäßige Ausgaben entscheidet der 
Geschäftsführer, soweit sie nicht erheblich sind. Über erhebliche 
über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zur zulässigen Höhe 
beschließt der Vorstand. 

(4) Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, 
wenn sie unabweisbar und unvorhergesehen sind und die 
Deckung gewährleistet ist. 

(5) Wenn absehbar wird, dass über- und außerplanmäßige Aus
gaben unzulässig sind oder die festgesetzte Höhe für Kassen
kredite oder Darlehen überschritten wird, ist der Verbandsver
sammlung unverzüglich ein geänderter Wirtschaftsplan zur Be
schlussfassung vorzulegen. 

§ 30 
Aufstellung der Jahresrechnung 

Der Vorstand stellt jährlich bis 31. März des neuen Wirtschafts
jahres die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben des 
vergangenen Wirtschaftsjahres gemäß dem Wirtschaftsplan auf. 

§ 31 
Rechnungsprüfer 

(1) Die Verbandsversammlung wählt drei Rechnungsprüfer. Rech
nungsprüfer kann jede natürliche, geschäftsfähige Person sein, 
die nicht Mitglied des Vorstands ist. Der Vorstand und die Ver
bandsmitglieder können Kandidaten bestimmen. 

(2) Die Amtszeit der Rechnungsprüfer beträgt fünf Jahre und 
endet mit der Wahl neuer Rechnungsprüfer. Scheidet ein Rech
nungsprüfer vor dem Ablauf der Amtszeit aus, muss spätestens 
auf der nächstfolgenden ordentlichen Verbandsversammlung ein 
neuer Rechnungsprüfer nachgewählt werden. 

(3) Die Rechnungsprüfer haben das uneingeschränkte Recht zur 

1. 	 Prüfung der Kassenführung des Verbands und stichproben
weise der Belege in rechnerischer, förmlicher und sachlicher 
Hinsicht, 

2. 	 Prüfung der Kassenbestände sowie der 
3. 	 Prüfung der Vergabe von Bauleistungen und Lieferungen. 

Die Rechnungsprüfer nehmen insbesondere eine Vorprüfung der 
richtigen Aufstellung der Jahresrechnung vor. 

1. die Verbandsbeiträge in der festgesetzten Höhe zu erheben, (4) Über das Ergebnis der Prüfungen fertigen die Rechnungs
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prüfer eine Niederschrift an und leiten diese Niederschrift an 
den Vorstand weiter. 

§ 32 
Rechnungsprüfung und Entlastung des Vorstands 

(1) Der Verband ist verpflichtet, die Jahresrechnung durch einen 
Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen. 

(2) Der Vorstand beschließt über den Auftrag an einen Wirt
schaftsprüfer zur umfassenden Prüfung der Jahresrechnung. 

(3) Der Vorstand nimmt das Prüfungsergebnis der Jahresrech
nung zur Kenntnis und stellt die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Jahresrechnung fest. Er legt zu seiner Entlastung die festge
stellte Jahresrechnung zusammen mit dem Ergebnis des Prüfbe
richts der Verbandsversammlung vor. Diese beschließt über die 
Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung. 

§ 33 
Verbandsbeitrag (§§ 28, 29 WVG) 

(1) Die Mitglieder haben dem Verband Beiträge zu leisten, so
weit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen und sind öffentliche 
Abgaben. 

§ 34 
Beitragsverhältnis, Kostenerstattung,
 

Ersatz von Mehrkosten
 

(1) Die Beitragslast für die Erfüllung der Aufgabe gemäß § 4 Ab
satz 1 Nummer 1 bestimmt sich gemäß § 80 Absatz 1 Satz 1 
BbgWG nach dem Verhältnis der Flächen, mit denen die Mit
glieder am Verbandsgebiet beteiligt sind. 

(2) Die Heranziehung für die durch die Erschwerung der Unter
haltung entstehenden Mehrkosten richtet sich nach § 80 Absatz 1 
Satz 2 in Verbindung mit § 85 BbgWG. 

(3) Für die Aufgaben gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 soll der ent
standene Aufwand gemäß § 77 BbgWG auf diejenigen anteilig 
umgelegt werden, die zu nachteiligen Abflussveränderungen 
nicht nur unwesentlich beigetragen haben. 

(4) Für die Erfüllung der Aufgabe gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 3 
bemisst sich der Beitrag gemäß § 30 WVG nach den Kosten, die 
dem Verband durch den Betrieb der Stauanlagen entstehen, so
weit nicht auf vertraglicher Grundlage eine Erstattung erfolgt. 
Die Kosten sind gegenüber dem gemäß § 28 Absatz 3 und 4 
WVG Bevorteilten geltend zu machen, soweit keine vertragliche 
Vereinbarung getroffen wird. 

(6) Für die dem Verband für die Durchführung freiwilliger Auf
gaben gemäß § 4 Absatz 2 entstehenden Kosten sind Beiträge 
von bevorteilten Mitgliedern nach §§ 28 Absatz 1, 30 Absatz 1 
WVG und von Nichtmitgliedern nach §§ 28 Absatz 3, 30 Absatz 1 
WVG zu erheben, soweit keine Kostenerstattung durch einen 
Auftraggeber erfolgt. 

(7) Der Beitrag für die freiwilligen Mitglieder bemisst sich nach 
§ 30 WVG. 

§ 35 
Ermittlung des Beitragsverhältnisses 

(1) Stichtag für die Ermittlung des Beitrages ist der 1. Januar des 
Beitragsjahres. 

(2) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Geschäfts
führer des Verbands rechtzeitig bis zum 10. Januar des Beitrags
jahres schriftlich alle für die Veranlagung erforderlichen Anga
ben wahrheitsgemäß zu machen und den Verband bei den Fest
setzungen zu unterstützen. Insbesondere Veränderungen in den 
Veranlagungsgrundlagen sind dem Verband unverzüglich mit
zuteilen, da die Mitgliedsfläche grundsätzlich ein Bestandteil 
zur Berechnung des Verbandsbeitrages ist. Der Verband ist ver
pflichtet, erst vom Zeitpunkt der Kenntnisnahme an die entspre
chenden Änderungen bei der nächsten Beitragsveranlagung zu 
Grunde zu legen. 

(3) Unbeschadet dessen wird der Beitrag eines Mitgliedes nach 
pflichtgemäßem Ermessen durch den Vorstand geschätzt, wenn 

1. 	 das Mitglied die Bestimmung des Absatzes 2 verletzt hat, 
2. 	 es dem Verband ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist, 

den Beitrag eines Mitgliedes zu ermitteln. 

§ 36 
Hebung der Verbandsbeiträge 

(1) Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage 
des geltenden Beitragsmaßstabes durch Beitragsbescheid. Jeder 
einzelne Beitragsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen. 

(2) Der Verband setzt bis zum 28. Februar gegenüber seinen Mit
gliedern den Verbandsbeitrag mittels Beitragsbescheid für das 
laufende Beitragsjahr fest. Der Verbandsbeitrag ist in zwei glei
chen Raten zum 1. April und zum 1. August des Beitragsjahres 
zu zahlen. Verbandsbeiträge unter 250 Euro sind in einer Rate 
zum 1. April des Beitragsjahres zu zahlen. 

(3) Wer seinen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat einen Säum
niszuschlag zu zahlen. Der Säumniszuschlag beträgt 1 Prozent 
des rückständigen Beitrages für jeden angefangenen Monat vom 
Tag nach der Fälligkeit an gerechnet. 

(5) Die Kosten für die Durchführung der Aufgaben gemäß § 4 (4) Auf Antrag kann in besonderen Härtefällen ganz oder teil-
Absatz 1 Nummer 4 und 5 werden vom Land Brandenburg er- weise von der Beitragszahlung befreit oder Ratenzahlung ver
stattet. einbart werden. 
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(5) Jedem Verbandsmitglied ist auf Verlangen Einsicht in die ihn 
betreffenden Beitragsunterlagen zu gewähren. 

(6) Die auf dem Wasserverbandsgesetz oder der Satzung beru
henden Forderungen des Verbandes können nach dem Ver
waltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg 
(VwVGBbg) durchgesetzt werden. 

§ 37 
Widerspruchsverfahren 

(1) Für die Rechtsbehelfe gelten die Vorschriften der Verwal
tungsgerichtsordnung. 

(2) Gegen einen Beitragsbescheid kann jeweils innerhalb eines 
Monats nach dessen Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder
schrift in der Geschäftsstelle des Verbands Widerspruch einge
legt werden. 

(3) Über einen Widerspruch beschließt der Vorstand. Der Wider
spruchsbescheid ist nach Beschluss durch den Vorstand durch 
den Verbandsvorsteher zu unterzeichnen. 

(4) Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, kann gegen die 
Entscheidung des Vorstands innerhalb eines Monats nach dessen 
Zustellung beim zuständigen Verwaltungsgericht Klage erhoben 
werden. 

(5) Der Widerspruch gegen einen Beitragsbescheid hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

§ 38 
Rechtsgeschäfte zwischen Verband 

und Vorstandsmitgliedern 

Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Ver
band bedürfen der Zustimmung der Verbandsversammlung und 
der Rechtsaufsichtsbehörde, soweit sie über den Ersatz von Auf
wendungen hinausgehen. 

§ 39 
Verschwiegenheitspflicht (§ 27 WVG) 

(1) Vorstandsmitglieder, Rechnungsprüfer, Mitglieder der Ver
bandsversammlung, Geschäftsführer, Beiratsmitglieder und 
Dienstkräfte des Verbandes sind verpflichtet, über alle ihnen bei 
der Durchführung ihrer Aufgaben bekannt werdenden Tatsachen 
und Rechtsverhältnisse, auch nach Beendigung des Amts- bezie
hungsweise Dienstverhältnisses, Verschwiegenheit zu wahren. 

(2) Im Übrigen bleibt die Vorschrift des Verwaltungsverfahrens
gesetzes über die Verschwiegenheitspflicht unberührt. 

§ 40 
Bekanntmachungen 

(1) Bekanntmachungen des Verbands werden durch den Ge
schäftsführer des Verbands in geeigneter Weise vorgenommen. 

Hierzu kann er die Mitgliedsgemeinden bitten, die Bekanntma
chung in der nach ihren Hauptsatzungen ortsüblichen Weise vor
zunehmen. Bekanntmachungen des Verbands sind unter Angabe 
der Bezeichnung des Verbandes von dem Verbandsvorsteher zu 
unterschreiben. 

(2) Wenn umfangreiche Unterlagen bekannt gemacht werden 
sollen, genügt die Bekanntmachung des Ortes und der Zeiten, zu 
denen diese Unterlagen zur Einsichtnahme ausliegen. 

(3) Ausschließlich an die Mitglieder gerichtete Bekanntma
chungen können in Form eines geschlossenen einfachen Briefes 
erfolgen. 

§ 41 
Satzungsänderung 

(1) Über die Änderung der Satzung beschließt die Verbandsver
sammlung. Anträge sind in der Einladung zur Verbandsver
sammlung vollständig bekanntzugeben. Ein Beschluss über die 
Änderung der Satzung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der anwesenden Stimmen. Der Beschluss über eine Änderung 
der Aufgabe des Verbandes bedarf ebenfalls einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden Stimmen. Die Änderung der Sat
zung bedarf des Benehmens des Verbandsbeirates und der Ge
nehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. 

(2) Die Veröffentlichung der Satzung wird durch die Rechtsauf
sichtsbehörde veranlasst. 

§ 42 
Rechtsaufsichtsbehörde (§§ 72, 74 WVG und § 1 GUVAV) 

(1) Der Verband steht unter der Rechtsaufsicht des für Wasser
wirtschaft zuständigen Ministeriums. 

(2) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann sich, auch durch Beauf
tragte, über die Angelegenheiten des Verbandes unterrichten. Sie 
kann mündliche und schriftliche Berichte verlangen, Akten und 
andere Unterlagen anfordern sowie an Ort und Stelle Prüfungen 
und Besichtigungen vornehmen. 

(3) Die Rechtsaufsichtsbehörde ist unter Angabe der Tagesord
nung zu den Sitzungen der Verbandsorgane unter Einhaltung der 
Ladungsfristen einzuladen. Ihrem Vertreter ist auf Verlangen das 
Wort zu erteilen. 

§ 43 
Zustimmung zu Geschäften (§ 75 WVG) 

(1) Der Verband bedarf der Zustimmung der Rechtsaufsichts
behörde 

1. 	 zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensgegenstän
den, 

2. 	 zur Aufnahme von Darlehen, die über 200 000 Euro hinaus
gehen, 

3. 	 zur Übernahme von Bürgschaften, zu Verpflichtungen aus 
Gewährverträgen und zur Bestellung von Sicherheiten, 
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4. 	zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstandsmitglied ein
schließlich der Vereinbarung von Vergütungen, soweit sie 
über den Ersatz von Aufwendungen hinausgehen. 

(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften erforderlich, 
die einem in Absatz 1 genannten Geschäft wirtschaftlich gleich
kommen. 

(3) Eine Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 75 
Absatz 3 WVG ist nicht erforderlich zur Aufnahme eines Kas
senkredites bis zu einem Betrag von 300 000 Euro. 

(4) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann für bestimmte Geschäfte 
Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 3 allgemein zulassen. 

(5) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb ei
nes Monats nach Eingang der Anzeige bei der Rechtsaufsichts
behörde versagt wird. In begründeten Einzelfällen kann die 
Rechtsaufsichtsbehörde die Frist durch Zwischenbescheid um 
einen Monat verlängern. 

§ 44 
Sprachform 

Alle in dieser Satzung verwendeten Personenbezeichnungen 
gelten sowohl in der männlichen als auch in der weiblichen 
Form. 

§ 45 
Inkrafttreten,Außerkrafttreten 

Die Neufassung der Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 21. Dezember 
1999 (ABl./AAnz. 2000 S. 466), zuletzt geändert am 14. Okto
ber 2008 (ABl. 2009 S. 44), außer Kraft. 

Anlage: Mitgliederverzeichnis (Die Anlage wird zu einem spä
teren Zeitpunkt veröffentlicht.) 

Ausgefertigt: 

Potsdam, den 7. Mai 2014 

Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Im Auftrag
 

Kurt Augustin
 
Abteilungsleiter
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Vorprüfung zur Feststellung der Erforderlichkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das 
Vorhaben „Genehmigung des Hubschrauber-

Sonderlandeplatzes Güterfelde“ 

Bekanntmachung der Gemeinsamen 

Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg, 


Genehmigungsbehörde 

Vom 20. Mai 2014
 

Die KGG - Krieger Grundstück GmbH beantragte am 21.03.2011 
die Genehmigung des Hubschrauber-Sonderlandeplatzes Güter
felde. 

Es handelt sich dabei um ein Verkehrsvorhaben gemäß Num
mer 14.12.2 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträg
lichkeitsprüfung (UVPG). 

Gemäß § 3a des UVPG hat die zuständige Behörde festzustellen, 
ob nach den §§ 3b bis 3f für das Vorhaben eine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Im Ergebnis der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das ge
nannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 

Diese Entscheidung ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 3a 
UVPG). 

Die Begründung dieser Entscheidung und die zugrunde liegen
den Unterlagen zur Vorprüfung können während der Dienst
zeiten oder nach vorheriger telefonischer Vereinbarung (unter 
03342 42664103) bei der Gemeinsamen Oberen Luftfahrt
behörde Berlin-Brandenburg, Mittelstraße 9, 12529 Schönefeld 
eingesehen werden. 

Feststellung des Unterbleibens 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
 

für das Vorhaben Errichtung und Betrieb 

einer Windkraftanlage
 

in 15306 Lindendorf, OT Libbenichen
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 10. Juni 2014
 

Die Firma PROKON Regenerative Energien GmbH, Kirchhoff
straße 3 in 25524 Itzehoe beantragt die Genehmigung nach § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem 
Grundstück 15306 Lindendorf, OT Libbenichen in der Gemar
kung Libbenichen, Flur 1, Flurstück 610 (Landkreis Märkisch-
Oderland) eine Windkraftanlage zu errichten und zu betreiben 
(G06513). 

der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü
fung (UVPG). 

Nach § 3c UVPG war für das beantragte Vorhaben eine allge
meine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. 

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabensträger vorgelegten 
Unterlagen sowie eigener Informationen. 

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. Die Be
gründung dieser Entscheidung und die ihr zugrunde liegenden 
Unterlagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
unter der Telefonnummer 0335 560-3182 während der Dienst
zeiten im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher
schutz, Regionalabteilung Ost, Genehmigungsverfahrensstelle, 
Zimmer 103, Müllroser Chaussee 50, 15236 Frankfurt (Oder) 
eingesehen werden. 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943) 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen - 4. BImSchV) vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 973, 
3756) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 
S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung Ost
 

Genehmigungsverfahrensstelle
 

Errichtung und Betrieb einer Anlage 

zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen 


(Zentraler Wertstoffhof Potsdam) am Standort 

in 14478 Potsdam
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 10. Juni 2014
 

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1.6.2 des An
hanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen Die Firma Stadtentsorgung Potsdam GmbH, Drewitzer Straße 47 
(4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben der Nummer 1.6.2 Spalte 2 in 14478 Potsdam beantragt die Neugenehmigung für die Er
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richtung und den Betrieb einer Anlage zur zeitweiligen Lage
rung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen (Zentra
ler Wertstoffhof Potsdam) am Standort in 14478 Potsdam, Zum 
Heizwerk 16 - 18, Gemarkung Potsdam, Flur 19, Flurstück 23. 
Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen folgende Bereiche: 

- Eingangs- und Kontrollbereich 
- Kleinanlieferbereich 
- Annahmebereich nach TRGS 520 
- Annahme- und Zwischenlagerhalle 
- Lagerbereich für Gewerbeabfälle zur Beseitigung. 

In der Anlage sollen max. ca. 235 t Abfälle, davon ca. 108 t ge
fährliche Abfälle, zeitweilig gelagert werden. 
Die Inbetriebnahme der Anlage ist für den 1. Juli 2015 vorgese
hen. 

I. Auslegung 

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen Unterlagen 
werden einen Monat vom 18.06.2014 bis einschließlich 
17.07.2014 

- im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher
schutz, Regionalabteilung West, Genehmigungsverfahrens-
stelle, Seeburger Chaussee 2 in 14476 Potsdam, OT Groß 
Glienicke, Haus 3, Zimmer 328 und 

- in der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, Be
reich Verbindliche Bauleitplanung, Hegelallee 6 - 10, Haus 1, 
Zimmer 836, in 14469 Potsdam 

ausgelegt und können dort während der Dienststunden bzw. in 
der Stadtverwaltung Potsdam während folgender Öffnungszei
ten von jedermann eingesehen werden: 

- Montag, Mittwoch, Donnerstag: 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

- Dienstag: 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 
18:00 Uhr 

- Freitag: 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr. 

II. Einwendungen 

Einwendungen können während der Einwendungsfrist vom 
18.06.2014 bis einschließlich 31.07.2014 schriftlich bei einer 
der vorgenannten Stellen erhoben werden. Mit Ablauf der Ein
wendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

III. Erörterungstermin 

Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Ein
wendungen erhoben werden, trifft die Genehmigungsbehörde 
nach Ablauf der Einwendungsfrist eine Ermessensentscheidung 
darüber, ob die erhobenen Einwendungen einer Erörterung be
dürfen. Diese Entscheidung wird öffentlich bekannt gemacht. 

Wird ein Erörterungstermin durchgeführt, so findet dieser am 
02.09.2014 um 10:00 Uhr im Servicepunkt „K2“ der Potsda
mer Wohnungsbaugenossenschaft e. G., Kuckucksruf 9 - 12 in 

14478 Potsdam statt. Kann die Erörterung an diesem Tag nicht 
abgeschlossen werden, wird der Erörterungstermin an den fol
genden Werktagen fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die formgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben 
des Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erho
ben haben, erörtert werden. 

IV. Hinweise 

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fachbe
hörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu geben. 
Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und An
schrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn 
diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungs
verfahrens nicht erforderlich sind. Die Zustellung der Entschei
dung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekannt
machung ersetzt werden. 

V. Rechtsgrundlagen 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz), in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I 
S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Änderungsgeset
zes vom 2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1421, 1943) 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Mai 2013 (BGBl. I S. 973) 

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Ver
ordnung vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 973) 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung West
 

Genehmigungsverfahrensstelle
 

Feststellung des Unterbleibens 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
 

für das Vorhaben „Übertragungsleistungserhöhung
 
der 110-kV-Freileitung Schwarze Pumpe 

Wolkenberg 1 und 2 für den Tagebau Welzow Süd“
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau, 

Geologie und Rohstoffe 


Vom 16. Mai 2014
 

An der bestehenden 110-kV-Freileitung Schwarze Pumpe - Wol
kenberg 1 und 2 sind zur Erhöhung der Übertragungsleistung 
verschiedene Baumaßnahmen geplant. Die lineare Ausdehnung 
des Vorhabens beträgt ca. 11 km. 
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Auf Antrag der Vattenfall Europe Mining AG hat das Landesamt 
für Bergbau, Geologie und Rohstoffe eine allgemeine Vorprü
fung des Einzelfalls gemäß § 3c Absatz 1 Satz 1 UVPG in Ver
bindung mit Nummer 19.1.3 Spalte 2 der Anlage 1 UVPG 
durchgeführt. 

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 

Die Feststellung erfolgte auf der Grundlage der von der Vatten
fall Europe Mining AG vorgelegten Unterlagen. 

Diese Entscheidung ist nicht selbstständig anfechtbar. Die Be
gründung dieser Entscheidung und die zugrunde liegenden An
tragsunterlagen einschließlich Kartenmaterial können nach vor
heriger telefonischer Anmeldung (0355 48640-324) während 
der Dienstzeiten im Landesamt für Bergbau, Geologie und Roh
stoffe, Dezernat 32, Inselstraße 26, 03046 Cottbus, eingesehen 
werden. 

Rechtsgrundlagen: 

-	 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 
S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) 

-	 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 
3621), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 4 des Geset
zes vom 4. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3746) 

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 

110-kV-Freileitungsanschluss des Umspannwerkes 
sowie Änderung des Mastes 39 der 110-kV-

Freileitung FFA-BsD2 am Standort 15236 Jacobsdorf 

Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau, 

Geologie und Rohstoffe
 

AZ: 27.2-1-107 

Vom 20. Mai 2014
 

Die IEE Ingenieurbüro Energieeinsparung GmbH plant in der 
Gemarkung Jacobsdorf (Gemeinde Jacobsdorf) das o. a. Vorha

ben. Das Umspannwerk (Uw) für den Windpark Odervorland 
soll über eine ca. 30 m lange Freileitung an die der bestehenden 
110-kV-Freileitung Frankfurt/Oder - Briesen (FFA-BsD2) ange
bunden werden. Dazu wird der Tragmast 39 durch einen Kreuz
traversenmast ersetzt. 

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe hat für das 
Vorhaben eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls ge
mäß § 3c Satz 1 UVPG in Verbindung mit Nummer 19.1.4 Spal
te 2 der Anlage 1 UVPG durchgeführt. 

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 

Die Feststellung erfolgte auf der Grundlage der von der Vorha
benträgerin vorgelegten Unterlagen. 

Diese Entscheidung ist nicht selbstständig anfechtbar. Die Be
gründung dieser Entscheidung und die zugrunde liegenden An
tragsunterlagen einschließlich Kartenmaterial können nach vor
heriger telefonischer Anmeldung (Tel.: 0355 48640-322) wäh
rend der Dienstzeiten im Landesamt für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe, Dezernat 32, Inselstraße 26, 03046 Cottbus, eingese
hen werden. 

Rechtsgrundlagen: 

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge
setzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) 

- Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Ener
giewirtschaftsgesetz - EnWG -) vom 7. Juli 2005 (BGBl. I 
S. 1970, 3621), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 4 des 
Gesetzes vom 4. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3746) 
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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBETRIEBE
 

Feststellen des Unterbleibens 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 


für das Vorhaben einer Erstaufforstung
 

Bekanntmachung des Landesbetriebes 

Forst Brandenburg, Oberförsterei Siehdichum 


Vom 20. Mai 2014
 

Der Antragsteller plant im Landkreis Oder-Spree, Gemarkung 
Groß Lindow, Flur 5, Flurstücke 82 (2,1000 ha), 326 (2,0038 ha) 
und 327 (0,8000 ha) die Erstaufforstung gemäß § 9 LWaldG1 auf 
einer Fläche von 4,9038 ha. 

Gemäß Nummer 17.1.3 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG2 ist für 
geplante Erstaufforstungen von 2 ha bis weniger als 20 ha Wald 
zur Feststellung der UVP-Pflicht eine standortsbezogene Vor
prüfung des Einzelfalls im Sinne des § 3c Satz 2 UVPG durch
zuführen. 

Die Vorprüfung wurde auf der Grundlage der Antragsunterlagen 
vom 28.03.2014, Az.: LFB 24.04-7020-6/04/14 durchgeführt. 
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das 
oben benannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. Die Be
gründung dieser Entscheidung und die zugrunde liegenden 
Unterlagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
unter der Telefonnummer 033606 870110 während der Dienst
zeit beim Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförsterei Sieh
dichum, Bahnhofstraße 57, 15299 Müllrose eingesehen werden. 

Rechtsgrundlagen 

1.	 Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 
20. April 2004 (GVBl. I S. 137), zuletzt geändert durch Ar
tikel 3 des Gesetzes vom 27. Mai 2009 (GVBl. I S. 175, 184) 

2.	 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge
setzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) 

3.	 Gesetz über die Prüfung von Umweltauswirkungen bei be
stimmten Vorhaben, Plänen und Programmen im Land Bran
denburg (Brandenburgisches Gesetz über die Umweltver
träglichkeitsprüfung - BbgUVPG) vom 10. Juli 2002 
(GVBl. I S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset
zes vom 29. November 2010 (GVBl. I Nr. 39) 
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BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN,ANSTALTEN UND
 
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
 

Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-


Oberhavel für das Haushaltsjahr 2014
 

Aufgrund des § 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Beschluss der Regionalversammlung 
vom 13.05.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der 

ordentlichen Erträge auf 595.171,00 € 

ordentlichen Aufwendungen auf 589.796,00 € 

außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 

außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen auf 588.771,00 € 

Auszahlungen auf 590.396,00 € 

festgesetzt. 

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 
entfallen auf: 

Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 588.771,00 €
 

Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 583.396,00 €
 

Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit auf 0,00 €
 

Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit auf 7.000,00 €
 

Einzahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf 0 €
 

Auszahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf 0 €
 

Einzahlungen aus der Auflösung 

von Liquiditätsreserven 0 €
 

Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 €
 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför
derungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

1.	 Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Auf
wendungen als für die Regionale Planungsgemeinschaft von 
wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 

10.000,00 € 

festgesetzt. 

2. 	 Die Wertgrenze für die insgesamt erforderliche Auszah
lung, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaß
nahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird 
auf 10.000 EUR festgesetzt. 

3.	 Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmä
ßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zu
stimmung des Regionalvorstandes bedürfen, wird auf 

10.000,00 € 

festgesetzt. 

4.	 Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen 
ist, werden bei: 

a.	 der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden 
Fehlbetrages um 15.000,00 EUR und 

b.	 bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelauf
wendungen oder Einzelauszahlungen auf 15.000,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 5 

Kassenkredite werden nicht festgesetzt. 

§ 6 

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist verbindlich. 

Neuruppin, den 13.05.2014 

Reinhardt
 
Vorsitzender der Regionalversammlung
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BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE
 

Im Termin am 06.09.2012 ist der Zuschlag versagt worden, weil Zwangsversteigerungssachen 
das abgegebene Meistgebot die Hälfte des Grundstückswertes 
nicht erreicht hat. Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs
Geschäfts-Nr.: 15 K 8/11 sachen gilt Folgendes: 

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetra
gen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin 
vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er 
muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw. 
Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststel
lung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Ver
teilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers 
und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung 
oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unter
bleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der 
Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt. 
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine ge
naue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus 
dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfol
gung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben. 
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsge
genstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstwei
lige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstan
des. 

Amtsgericht Bad Liebenwerda 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 5.August 2014, 13:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Doberlug-Kirchhain Blatt 3759 eingetragene Grundstück; Be
zeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

1 Doberlug 3 60 Gebäude- und Freifläche 434 m2 

Kirchhain Herzberger Str. 18 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: Wohnhaus mit Nebengebäude 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 10.03.2011. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 66.000,00 EUR. 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 12.August 2014, 13:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Fichtenberg Blatt 20436 eingetragene Grundstück; Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

1 Altenau 1 213/34 Gebäude- und Freifläche 840 m2 

Dorfstr. 33 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: Einfamilienhausgrundstück mit 
abbruchträchtiger Bausubstanz 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 03.09.2012. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 3.500,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 15 K 69/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 12.August 2014, 14:00 Uhr  
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Finsterwalde Blatt 6399 eingetragene Grundstück; Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

1 Finsterwalde 22 187 Gebäude- und Freifläche 4.700 m2 

Pestalozzistr. 24 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: Gebäudekomplex ehemals als 
Gaststätte genutzt 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 18.11.2013. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 36.700,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 15 K 66/13 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 12.August 2014, 15:30 Uhr  
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im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Herzberg Blatt 2533 eingetragene Grundstück; Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

1 Herzberg 28 42/1 Gebäude- und Freifläche 544 m2 

Grochwitzer Str. 60 c 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: Wohnhaus mit Terrassenbau 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 07.11.2011. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 130.000,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 15 K 68/11 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 19.August 2014, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Eichholz-Drößig Blatt 149 eingetragene Grundstück; Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

3 Eichholz 2 139 Waldfläche, 93.040 m2 

Der Schweinbusch   

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: unbebaute Fläche für die Forst
wirtschaft 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 13.11.2013. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 26.000,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 15 K 56/13 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 19.August 2014, 10:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Eichholz-Drößig Blatt 149 eingetragene Grundstück; Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

6 Eichholz 3 87 Landwirtschaftsfläche 7.630 m2 

Waldfläche, Das Börnchen 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: unbebaute Fläche als Fläche der 
Landwirtschaft und Waldfläche 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 13.11.2013. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 2.500,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 15 K 60/13 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 19.August 2014, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Eichholz-Drößig Blatt 149 eingetragene Grundstück; Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

7 Eichholz 3 99/3	 Landwirtschaftsfläche 29.070 m2 

Die Neuwiesen 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: unbebaute Fläche als Fläche der 
Landwirtschaft 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 13.11.2013. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 8.000,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 15 K 61/13 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 19.August 2014, 13:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Eichholz-Drößig Blatt 149 eingetragene Grundstück; Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

8 Eichholz 3 99/4	 Landwirtschaftsfläche 444 m2 

Die Neuwiesen 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: unbebaute Fläche als Fläche der 
Landwirtschaft 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 13.11.2013. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 100,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 15 K 62/13 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 19.August 2014, 14:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Eichholz-Drößig Blatt 149 eingetragene Grundstück; Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 
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Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

9 Eichholz 3 99/5	 Landwirtschaftsfläche 128 m2 

Die Neuwiesen 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: unbebaute Fläche als Fläche der 
Landwirtschaft 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 13.11.2013. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 50,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 15 K 64/13 

Amtsgericht Potsdam 

Zwangsversteigerung ohne 5/10 und 7/10 Grenze 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 31. Juli 2014, 9:00 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober
geschoss, Saal 304.1, das im Grundbuch von Göhlsdorf Blatt 1 
eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsver
zeichnis: 
lfd. Nr. 2, Gemarkung Göhlsdorf, Flur 3, Flurstück 712, Ge

bäude- und Freifläche, Handel- und Dienstleistung, 
Hauptstr. 17, Größe: 652 m2, 
Gemarkung Göhlsdorf, Flur 3, Flurstück 713, Ge
bäude- und Freifläche, Land- und Forstwirtschaft, 
Hauptstr., Größe: 26 m2 

versteigert werden. 
Das Grundstück in der Kirchstr. 32, Ecke Derwitzer Straße, ist 
mit einem Gasthof (Baujahr 1880), bestehend aus Gaststätten
gebäude (Teilsanierung um 1992, im EG ca. 226 m2 Gastraum 
mit Veranda, Büro, WC; ca. 201 m2 im OG mit 3 Pensionszim
mer mit Duschbad, 1 Appartment als 1 1/2-Zimmerwohnung) 
und Bettenhaus (Umbau 1996/1998 mit einer Nutzfläche von ca. 
218 m2, im EG und OG je 4 Zimmer mit Duschbad, Nebenräu
me; 2 Räume wurden im OG ohne Baugenehmigung zu Pen
sionszimmern umgebaut) bebaut. 

Der Versteigerungsvermerk wurde am 15.05.2013 in das ge
nannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 240.000,00 EUR zzgl. 
7.000,00 EUR für das Mobiliar als Zubehör. 

Im Termin am 08.05.2014 ist der Zuschlag versagt worden, weil 
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes 
der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden 
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat. 
AZ: 2 K 121/13 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 31. Juli 2014, 12:00 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober
geschoss, Saal 304.1, das im Grundbuch von Caputh Blatt 3091 
eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsver
zeichnis: 

lfd. Nr. 2,	 Gemarkung Caputh, Flur 2, Flurstück 457, Gebäu
de- und Freifläche Wohnen, Schmerberger Weg 18a, 
Größe: 608 m2 

versteigert werden. 
Das Grundstück ist laut Gutachten vom 17.12.2013 ohne Innen
besichtigung mit einem eigen genutzten unterkellerten 2-ge
schossigen Einfamilienhaus (Baujahr 2002, Wfl. ca. 87 m2) mit 
Wintergarten bebaut. 
Der Versteigerungsvermerk wurde am 15.08.2013 in das ge
nannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 170.000,00 EUR. 
AZ: 2 K 147/13 

Zwangsversteigerung gemäß § 172 ZVG 
Im Wege der Zwangsversteigerung auf Antrag des Insolvenz
verwalters soll am 

Mittwoch, 13.August 2014, 10:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Potsdam, Hegelallee 8,
 
14467 Potsdam, II. Obergeschoss, Saal 304.1, das im Grund
buch von Schenkenberg Blatt 1829 eingetragene Grundstück, 

Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Schenkenberg, Flur 4, Flurstück 302,
 

Landwirtschaftsfläche, groß: 5.135 m2 

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 6.600,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 06.11.2013 eingetra
gen worden. 

Bei dem Grundstück handelt es sich um Ackerland mit Acker-
zahlen zwischen 24 und 28. Nach Kenntnis des Gerichts besteht 
ein Pachtvertrag. 
AZ: 2 K 252/13 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 20.August 2014, 10:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Potsdam, Hegelallee 8, 
14467 Potsdam, II. Obergeschoss, Saal 304.1, das im Woh
nungsgrundbuch von Drewitz Blatt 3304 eingetragene Woh
nungseigentum, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1: 22/1.000stel Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Gemarkung Drewitz, Flur 8, Flurstück 697/1, Ge
bäude- und Freifläche, Wohnen, Marie-Hanne
mann-Straße 1, 3, Größe 2.300 m2 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Einheit Nr. 32 des
 
Aufteilungsplanes.
 
Sondernutzungsregelungen sind vereinbart.
 
versteigert werden. 


Der Verkehrswert ist auf 97.000,00 EUR festgesetzt worden.
 
Mitversteigert wird die Einbauküche als Zubehör mit einem
 
Wert von 0 EUR. 


Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 22.10.2013 eingetra
gen worden. 
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Die Eigentumswohnung ist im Dachgeschoss des Mehrfami
lienhauses (Bj. ca. 1996/1997) in der Marie-Hannemann-Stra
ße 1, 14480 Potsdam-Drewitz, gelegen und verfügt über zwei 
Zimmer, Bad, Küche, Flur und Dachterrasse mit ca. 49 m2 

Wohnfläche. Der Abstellraum befindet sich im Dachgeschoss 
außerhalb der Wohnung. 
AZ: 2 K 242/13 

Amtsgericht Senftenberg 

Zwangsversteigerung 
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am 

Montag, 28. Juli 2014, 9:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude 01968 Senftenberg, Steindamm 8, Erdge
schoss, Saal E01, das im Grundbuch von Koßwig Blatt 26 ein
getragene Grundstück; Bezeichnung gemäß Bestandsverzeich
nis: 
Gemarkung Koßwig, Flur 1, Flurstück 149, Gebäude- und Frei
fläche, Landwirtschaftsfläche, Kalkwitzer Straße 5, 4.410 m2 

groß, 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
27.08.2013 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 50.000,00 EUR. Darin sind enthalten 2.000,00 EUR für Zu
behör (Flüssiggastank). 
Geschäfts-Nr.: 42 K 40/13 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung zum Zweck der Aufhebung 
der Gemeinschaft soll am 

Montag, 28. Juli 2014, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude 01968 Senftenberg, Steindamm 8, Erd
geschoss, Saal E01, das im Grundbuch von Lauchhammer 
Blatt 836 eingetragene Grundstück; Bezeichnung gemäß Be
standsverzeichnis: 
Gemarkung Lauchhammer, Flur 18, Flurstück 1255, 861 m2 groß, 
versteigert werden. 
Lage: 01979 Lauchhammer, Franz-Schubert-Weg 14 
Bebauung: eingeschossiges Einfamilienhaus mit ausgebautem 

Dachgeschoss, mit Anbau und Garage, Baujahr 1938 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
07.11.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz  5 ZVG festgesetzt 
auf: 45.000,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 42 K 60/13 

Amtsgericht Strausberg 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 29. Juli 2014, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Strausberg, Saal 1, Klos

terstr. 13, 15344 Strausberg, das im Grundbuch von Neuenha
gen Blatt 4219 eingetragene Grundstück bzw. Miteigentumsan
teil, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 2, Gemarkung Neuenhagen, Flur 16, Flurstück 228,
 

Gebäude- und Freifläche, Wohnen, Schöneicher
str. 76 C, Größe 397 m2 

lfd. Nr. 7 Gemarkung 1/4 Anteil an dem Grundstück Gemar
zu 2, kung Neuenhagen, Flur 16, Flurstück 232, Gebäu

de- und Freifläche, Schöneicherstr., Größe 192 m2 

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist 

für das Grundstück lfd. Nr. 2 auf 104.000,00 EUR
 
für den Miteigentumsanteil lfd. Nr. 7 zu 2 auf 3.600,00 EUR
 
festgesetzt worden.
 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
 
12.11.2013 eingetragen worden. 

Laut Gutachten:
 
lfd. Nr. 1 - bebaut mit Doppelhaushälfte, Bj. Mitte der 1990er
 
Jahre, vermietet; 

lt. Bauzeichnung: EG: 1 Zi., Kü., WC, Heizungsraum, Flur und
 
Terrasse, OG: 2 Zi., Wannenbad, Flur und Balkon, DG: 1 Zi.
 
(Studio) und Kammer; Wohnfläche ca. 120 m2
 

Achtung! Zugang wurde dem Sachverständigen nicht gewährt.
 
Begutachtung erfolgte durch Inaugenscheinnahme von der Grund
stücksgrenze aus sowie nach Aktenlage.
 
Lage: 

lfd. Nr. 1 - 15366 Neuenhagen, Schöneicher Str. 76c
 
in 5. Reihe zur Schöneicher Str., Erschließung über Fremd
grundstücke Flurstücke 229 bis 232 ist rechtlich nicht gesichert;
 
lfd. Nr. 2 - Miteigentumsanteil an unbebautem, selbständig bau
lich nicht nutzbarem Grundstück.
 
AZ: 3 K 277/13
 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 29. Juli 2014, 10:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Strausberg, Saal 1, Klos
terstr. 13, 15344 Strausberg, das im Grundbuch von Britz 
Blatt 1246 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Be
standsverzeichnis: 
lfd. Nr. 3, Gemarkung Britz, Flur 2, Flurstück 748, Gebäude-

und Freifläche, Wohnen, Schulstraße, Größe 538 m2 

versteigert werden. 
Laut Gutachten: bebaut mit Einfamilienwohnhaus (Fertighaus), 
eingeschossig, nicht unterkellert, Bj. ca. 1995, EG: Flur, Garde
robe, Bad, Kü., Abstellraum, 2 Wohn- und Schlafräume, DG: 
Flur, Bad, 3 Wohn- bzw. Schlafräume, Wohnfläche ca. 133 m2 

Lage: 16230 Britz, Schulstr. 2 

Der Verkehrswert ist auf 132.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am 
30.10.2013 eingetragen worden. 
AZ: 3 K 272/13 
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Gläubigeraufruf 

Der Förderverein Bad Belzig e. V. ist durch Beschluss der Mit
gliederversammlung am 30.05.2013 aufgelöst worden. Die 
Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche gegen den Ver
ein bei nachstehenden Liquidatoren anzumelden. 

Christoph Grund Frank Habdank 
Bahnhofstraße 22 Wiesenburger Straße 27 
14806 Bad Belzig 14806 Bad Belzig 
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